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Anfrage gemäß § 30 GO – Verfahren regionaler Raumordnungsplan – ANF/2535/2020 
 
 
Sehr geehrte Frau Koch-Michel,  
 
Ihre Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
Frage:  
"Wurde der Magistrat/städtischen Ämter aktuell zu einer Stellungnahme bzgl. der 
Gewerbe- und Industriefläche Lützellinden, im Vorfeld der Offenlegung der 
Fortschreibung des regionalen Raumordnungsplans, aufgefordert?“ 
 
Antwort: 
Im Rahmen der Gemeindebefragung im Jahr 2018 wurde auf Grundlage einer 
Restriktionsflächendarstellung, in der alle Schutzgebiete, naturschutzrechtliche 
Ausgleichsflächen, Wald und Wasserflächen identifiziert wurden und einen Vorrang 
erhielten, auch die Gewerbefläche Lützellinden entsprechend den damaligen städtischen 
Beschlüssen als potenzielle Gewerbeflächen angemeldet. Im Juli 2020 informierte das 
Regierungspräsidium Gießen, dass für die Gewerbefläche Lützellinden in einer 
Arbeitskarte ein Vorranggebiet Industrie und Gewerbe (Planung) aufgenommen wurde. 
Gleichzeitig wurde ein Konflikt zu einem Rebhuhnvorkommen und zu einem potenziellen 
Vorrang- und Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft angesprochen, zu dem der 
Kommune Gelegenheit eingeräumt wurde, ihre Kenntnisse und Vorschläge zur Lösung 
dieses Konfliktes einzubringen. 
 
Zusatzfrage 1: 
„Wann wurde diese angefordert und welche Antwort erfolgte?“ 
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Antwort Zusatzfrage1: 
Nach der Anmeldung der Flächen im Jahr 2018 erfolgte bisher keine weitere 
Stellungnahme.  
 
Zusatzfrage 2: 
„Wird der Magistrat die Herausnahme der Fläche beantragen?“ 
 
Antwort Zusatzfrage 2: 
Ein konkreter und aktueller Handlungsauftrag seitens der politischen Gremien an die 
Verwaltung steht noch aus. Sobald dieser formuliert ist, kann eine neue Stellungnahme 
zum Regionalplan abgegeben werden. 
        
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Peter Neidel 
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